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Baubeschluss für die Generalinstandsetzung der Heinrich-Erpenbach-Straße von 
Hausnummer 30 bis Bahnhofstraße sowie Freigabe von investiven 
Auszahlungsermächtigungen - hier: Finanzstelle 6601-1201-0-6605, 
Generalinstandsetzung von Straßen 
 
Die Beschlussvorlage muss in der Bezirksvertretung Rodenkirchen am 18.05.2015 und im 
Finanzausschuss am 22.06.2015 beraten werden, damit das Vergabeverfahren noch vor der 
Sommerpause eingeleitet werden kann. Eine Beschlussfassung nach den Sommerferien 
hätte voraussichtlich zur Folge, dass ein Baubeginn im Jahr 2015 nicht mehr möglich wäre.  
 
Die Heinrich-Erpenbach-Straße weist im Abschnitt zwischen Hausnr. 30 und der 
Bahnhofstraße zahlreiche Schwachstellen mit Fahrbahnunebenheiten in der Fahrbahndecke 
sowie eine lose Tragschicht aus Schotter in Teilbereichen des Seitenstreifens auf, so dass 
hier eine erhöhte Unfallgefahr für den Fußgänger- und Anliegerverkehr besteht. Durch den 
Ausbau muss somit die derzeit nicht vorhandene Verkehrssicherheit wieder hergestellt 
werden.  
 
Darüber hinaus besteht ein enger zeitlicher Zusammenhang mit der 
Ersterschließungsmaßnahme in der Heinrich-Erpenbach-Straße zwischen Kölnstraße und 
Hausnummer 30. 
 
Aufgrund dringend erforderlicher verwaltungsinterner Abstimmungen war eine frühzeitigere 
Vorlage nicht möglich. 


